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Brüssel, 21. Juni 2018 

MITTEILUNG 

 

DER AUSTRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS UND DIE EU-VORSCHRIFTEN IN DEN 

BEREICHEN REGLEMENTIERTE BERUFE UND ANERKENNUNG VON 

BERUFSQUALIFIKATIONEN 

Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über die 

Europäische Union seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Dies bedeutet, 

dass das gesamte Primär- und Sekundärrecht der Union ab dem 30. März 2019, um 

00:00 Uhr (MEZ) (im Folgenden das „Austrittsdatum“)
1
 nicht mehr für das Vereinigte 

Königreich gilt, es sei denn, ein ratifiziertes Austrittsabkommen sieht ein anderes Datum 

vor
2
. Das Vereinigte Königreich wird dann zu einem „Drittland“

3
. 

Angesichts der erheblichen Ungewissheit‚ insbesondere hinsichtlich des Inhalts eines 

möglichen Austrittsabkommens, sind alle Personen, die für den Zugang zu einem 

reglementierten Beruf eine Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen benötigen, auf 

rechtliche Auswirkungen hinzuweisen, die zu berücksichtigen sind, wenn das Vereinigte 

Königreich zu einem Drittland wird
4
. 

Vorbehaltlich etwaiger Übergangsbestimmungen, die in einem möglichen 

Austrittsabkommen enthalten sein können, gelten die EU-Vorschriften im Bereich der 

Anerkennung von Berufsqualifikationen ab dem Austrittsdatum nicht mehr für das 

Vereinigte Königreich. Dies hat insbesondere folgende Auswirkungen: 

                                                 
1  Der Europäische Rat kann im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich gemäß Artikel 50 

Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union einstimmig beschließen, dass die Verträge zu einem 

späteren Zeitpunkt keine Anwendung mehr finden. 

2  Derzeit werden Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein Austrittsabkommen geführt. 

3  Ein Drittland ist ein Land, das nicht Mitglied der EU ist. 

4  In dem gemeinsamen Bericht der Verhandlungsführer der Europäischen Union und der Regierung des 

Vereinigten Königreichs über die Fortschritte in der ersten Phase der Verhandlungen nach Artikel 50 

EUV über den geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union wurde 

festgehalten, dass Anerkennungsverfahren, die zum Austrittsdatum noch laufen, bei den in diesem 

Bericht erfassten Personen nach Unionsrecht abgeschlossen werden (Randnummer 32): 

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-

kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-

orderly-withdrawal-european-union_en (auf Englisch verfügbar).. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
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1. ANWENDUNG DER EU-VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ANERKENNUNG VON 

BERUFSQUALIFIKATIONEN  

Berufsangehörige, die Zugang zu einem reglementierten Beruf in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem erhalten wollen, in dem sie ihre Qualifikationen erworben 

haben, bzw. einen solchen Beruf in einem anderen Mitgliedstaat ausüben wollen, 

können sich auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
5
 

berufen, um ihre Qualifikationen von diesem Mitgliedstaat anerkennen zu lassen 

und ihren Beruf dort auszuüben. 

Die Richtlinie 2005/36/EG gilt für EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in einem oder 

mehreren EU-Mitgliedstaaten Qualifikationen erworben haben. Unter bestimmten 

Bedingungen und Einschränkungen gilt die Richtlinie 2005/36/EG auch für EU-

Bürgerinnen und -Bürger mit in Drittländern erworbenen Qualifikationen.
6
 Nicht 

unter diese Richtlinie fällt indes die Anerkennung von Qualifikationen von 

Drittstaatsangehörigen, und zwar unabhängig davon, wo die betreffenden 

Qualifikationen erworben wurden
7
. 

Die Richtlinie 2005/36/EG sieht ferner einen Mechanismus vor, der es den in einem 

Mitgliedstaat niedergelassenen Berufsangehörigen ermöglicht, sich in einen anderen 

Mitgliedstaat zu begeben und dort vorübergehend oder gelegentlich reglementierte 

Dienstleistungen zu erbringen (Artikel 5 bis 9 der Richtlinie 2005/36/EG). Wenn 

der Aufnahmemitgliedstaat dies verlangt, muss vor der Erbringung dieser 

Dienstleistungen eine Meldung erstattet werden. Zudem kann der 

Aufnahmemitgliedstaat im Falle bestimmter reglementierter Berufe die 

Qualifikationen des Dienstleisters nachprüfen, wenn dies notwendig ist, um eine 

schwerwiegende Beeinträchtigung der Gesundheit oder Sicherheit des 

                                                 
5  ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.  

6  Siehe Artikel 2 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 10 Buchstabe g der Richtlinie 2005/36/EG. 

7  Eine Reihe anderer EU-Richtlinien sieht jedoch unter Umständen für bestimmte Kategorien von 

Drittstaatsangehörigen und in begrenztem Maße Anerkennungsmöglichkeiten vor, so etwa Richtlinie 

(EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen 

für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, 

zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 

Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit 

(ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21), Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 

S. 375), Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur 

Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. 

L 180 vom 29.6.2013, S. 96), Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 

als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 

oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 

(ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9), Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer 

hochqualifizierten Beschäftigung (ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 17), Richtlinie 2005/71/EG des Rates 

vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung (ABl. L 289 vom 3.11.2005, S. 15) oder Richtlinie 

2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44). 
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Dienstleistungsempfängers zu verhindern (Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 

2005/36/EG). 

Andere EU-Vorschriften können die Anerkennung von Berufsqualifikationen in 

Bezug auf bestimmte reglementierte Berufe vorsehen, wie z. B. die Richtlinie 

2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen
8
 oder 

die Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 

1998 zur Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde
9
. Die 

vorliegende Mitteilung befasst sich nicht mit der Anerkennung von 

Berufsqualifikationen gemäß diesen anderen Vorschriften
10

. 

2. ANERKENNUNGEN VON BERUFSQUALIFIKATIONEN VOR DEM AUSTRITTSDATUM 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs hat keine Auswirkungen auf 

Entscheidungen, die ein EU-27-Mitgliedstaat vor dem Austrittsdatum gemäß der 

Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen getroffen 

hat, die im Vereinigten Königreich erworben wurden. 

3. ANERKENNUNGEN VON BERUFSQUALIFIKATION AB DEM AUSTRITTSDATUM  

Ab dem Austrittsdatum werden Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 

Drittstaatsangehörige sein, und die Richtlinie 2005/36/EG wird mithin nicht mehr 

für sie gelten. Daraus folgt, dass 

 sich die Anerkennung der Berufsqualifikationen von Staatsangehörigen des 

Vereinigten Königreichs in einem EU-27-Mitgliedstaat nach den nationalen 

Vorschriften dieses Mitgliedstaats richtet, unabhängig davon, ob die 

Qualifikationen des Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs im 

Vereinigten Königreich, in einem anderen Drittland oder in einem EU-27-

Mitgliedstaat erworben wurden; 

 

                                                 
8  ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87. 

9  ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 36. 

10  Die EU-Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen sind Gegenstand bereichsspezifischer 

Mitteilungen, z. B. in Bezug auf Triebfahrzeugführer (siehe Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten 

Königreichs und die EU-Vorschriften im Bereich Schienenverkehr“), Luftfahrtpersonal wie Piloten 

und Flugbegleiter (siehe Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten Königreichs und die EU-

Vorschriften im Bereich Flugsicherheit“), Seeleute (siehe Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten 

Königreichs und die EU-Vorschriften über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten 

und die gegenseitige Anerkennung von Befähigungszeugnissen von Seeleuten“), Schiffsführer von 

Binnenschiffen (siehe Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten Königreichs und die EU-Vorschriften 

im Bereich Binnenschifffahrtsstraßen“), Abschlussprüfer (siehe Mitteilung „Der Austritt des 

Vereinigten Königreichs und die EU-Vorschriften im Bereich Abschlussprüfungen“) oder Personen, 

die im Straßenverkehrssektor tätig sind (siehe Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten Königreichs 

und die EU-Vorschriften für den Straßenverkehr“); siehe auch die Mitteilung „Der Austritt des 

Vereinigten Königreichs und die EU-Vorschriften über Zulassungen und Zulassungsnachweise für 

Transportunternehmen, die lebende Tiere transportieren, Fahrer und Betreuer“. Sämtliche Mitteilungen 

können abgerufen werden unter https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_de.  

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_de
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 sich die vorübergehende oder gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen 

durch Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs in einem EU-27-

Mitgliedstaat nach den nationalen Vorschriften dieses Mitgliedstaats richtet, 

auch wenn diese Staatsangehörige bereits rechtmäßig in einem EU-27-

Mitgliedstaat niedergelassen sind.  

Was die Staatsangehörigen eines EU-27-Mitgliedstaats betrifft, so gelten die im 

Vereinigten Königreich erworbenen Qualifikationen (im Folgenden 

„Berufsqualifikationen des Vereinigten Königreichs“) für die Zwecke des EU-

Rechts ab dem Austrittsdatum als Qualifikationen eines Drittlands. Die 

Anerkennung einer solchen Qualifikation fällt nicht mehr unter die 

Anerkennungsregelung der Richtlinie 2005/36/EG (für EU-Bürger und für 

Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs), sondern erfolgt gemäß Artikel 2 

Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG aufgrund der nationalen Regelungen der 

einzelnen EU-27-Mitgliedstaaten.  

Staatsangehörige eines EU-27-Mitgliedstaats, die vor dem Austrittsdatum eine 

Berufsqualifikation des Vereinigten Königreichs erworben haben, sollten die 

zuständigen nationalen Behörden fragen, ob es ratsam ist, sich diese 

Berufsqualifikation des Vereinigten Königreichs vor dem Austrittsdatum in einem 

EU-27-Mitgliedstaat anerkennen zu lassen.  

 

Auf der Website der Kommission zur Freizügigkeit von Fachkräften 

(https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-

professionals/qualifications-recognition_en) sind allgemeine Informationen zur 

Anerkennung (auf Englisch) verfügbar. Die entsprechenden Seiten werden 

erforderlichenfalls mit weiteren Informationen aktualisiert. 

 

 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
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